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7. Wahlperiode

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzaus-
gleichsgesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen 
ist das Land verpflichtet, den Kommunen sowohl eine von der Finanz-
kraft des Landes unabhängige Mindestausstattung (Kernbereich) als 
auch eine darüber hinausgehende von der Leistungsfähigkeit des Lan-
des abhängige angemessene Finanzausstattung (Randbereich) zu ge-
währleisten, vergleiche Urteile des Thüringer Verfassungsgerichtshofs 
vom 21. Juni 2005, Aktenzeichen 28/03, und vom 2. November 2011, 
Aktenzeichen 13/10.

Da es sich bei der Ermittlung des kommunalen Finanzbedarfs und der 
Festsetzung der Finanzausgleichsmasse stets um zukunftsorientierte 
Prognoseentscheidungen handelt, ist das Land gehalten, diese Prog-
nosen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und gegebenenfalls 
anzupassen. 

Nach § 3 Abs. 6 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) 
war zwei Jahre nach der letzten Revision auf deren Basis und Syste-
matik zu überprüfen, ob mit der zur Verfügung zu stellenden Finanzaus-
gleichsmasse die finanzielle Mindestausstattung sichergestellt werden 
kann. Hierbei waren die Entwicklung der in der letzten Revision nach 
§ 3 Abs. 5 ThürFAG zur Ermittlung des Zuschussbedarfs verwendeten 
Fortschreibungsparameter sowie der Steuereinnahmen der Kommu-
nen zu berücksichtigen. Einzubeziehen waren weiter Veränderungen 
im Bestand pflichtiger eigener und übertragener Aufgaben der Kommu-
nen sowie in der Finanzverteilung zwischen Bund, Land und Kommu-
nen. Zudem war die Berechnung der Mehrbelastungspauschalen nach 
§ 23 ThürFAG zu überprüfen. Im Rahmen der Überprüfung der Mehr-
belastungspauschalen wurden Anregungen, die sich aus der Beratung 
des Thüringer Rechnungshofs "Mehrbelastungsausgleich im Kommuna-
len Finanzausgleich" vom 25. April 2022 ergaben, einbezogen. Aus der 
Revision ergibt sich hinsichtlich der Anpassung der Pauschalen nach 
§ 23 ThürFAG ein zwingender Regelungsbedarf. Im Übrigen konnte im 
Ergebnis der Überprüfung festgestellt werden, dass die Mindestaus-
stattung im Bereich des eigenen Wirkungskreises durch die Mittel nach 
dem Thüringer Partnerschaftsgrundsatz und die Zuweisungen und pro-
jektgebundenen Fördermittel aufgrund besonderer Gesetze und nach 
Maßgabe des Landeshaushalts nach § 2 Abs. 2 Satz 1 ThürFAG, die 
sogenannte Anlage 3 - Mittel, gedeckt wird. Der Prüfbericht des Thü-
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ringer Ministeriums für Inneres und Kommunales (Revisionsbericht) ist 
als Anlage 1 beigefügt.

Die das Ergebnis der Überprüfung der angemessenen Finanzausstattung 
nach § 3 Abs. 5 ThürFAG des Jahres 2021 für das Finanzausgleichsjahr 
2022 übersteigende dauerhafte Anhebung der Finanzausgleichsmasse I 
um 100 Millionen Euro soll künftig bei der Abrechnung nach § 3 Abs. 4 
ThürFAG im Stabilisierungsfonds Berücksichtigung finden.

Mit Auslaufen der Belastungen im Zusammenhang mit der Corona-Pan-
demie und Abebben der Belastungen infolge der Energiekrise wurden die 
Sonderzahlungen an Kur- und Erholungsorte überprüft. Dies ergab, dass 
die Mehrbelastungen, die die Kurorte für die Erteilung und Erhaltung der 
Prädikatisierung aufwenden müssen, im Wesentlichen deckungsgleich 
sind mit denen, die die Erholungsorte für die Erteilung und Erhaltung 
der Prädikatisierung aufwenden müssen und eine Berücksichtigung aus-
schließlich der Belastungen der Kurorte damit nicht zu begründen ist.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgeset-
zes sowie zur weiteren Unterstützung der Landkreise, kreisfreien Städ-
te und Gemeinden vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 521) wurde in § 3 
Abs. 3 b ThürFAG eine Sozialbeteiligungskomponente eingeführt, die 
aufgrund des Gesetzeswortlautes ab dem Jahr 2024 Anwendung findet. 
In dieser ist der außerhalb des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes auf-
grund der nach dem Thüringer Gesetz zur Entlastung der Kommunen 
hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswech-
sels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen vom 5. Oktober 2022 
(GVBl. S. 414) eingeführten §§ 7 b und 7 c des Thüringer Gesetzes zur 
Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch geregelte volle Aus-
gleich von Zuwächsen ungedeckter Sozialausgaben des Jahres 2021 
zum Jahr 2022 nicht berücksichtigt. Ohne Anpassung der Rechtslage 
werden den Kommunen die Zuwächse zum Teil doppelt erstattet.

Weiterer Änderungsbedarf ergibt sich bei einzelnen Bestimmungen im 
Zuge des Vollzugs des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes. 

B. Lösung

Die Einwohnerpauschalen des Mehrbelastungsausgleichs nach § 23 
ThürFAG werden an die Ergebnisse der kleinen Revision nach § 3 Abs. 6 
ThürFAG angepasst. Um eine für die betroffenen Kommunen nicht auf 
Grund einer Sachverhaltsänderung, sondern aufgrund der die Anregun-
gen des Thüringer Rechnungshofes aufnehmenden geänderten Ermitt-
lung der Einwohnerpauschalen beruhende überraschende Verringerung 
der Einwohnerpauschale für Verwaltungsgemeinschaften, selbstständi-
ge Gemeinden, erfüllende Gemeinden und sonstige Gemeinden zu ver-
meiden, wird diese Einwohnerpauschale bis zur nächsten Umsetzung 
der Überprüfungsergebnisse zu den Einwohnerpauschalen im Rahmen 
der Revision nach § 3 Abs. 5 ThürFAG auf dem fortgeschriebenen Stand 
des Ausgleichsjahres 2023 gehalten. 

Die pauschale dauerhafte Erhöhung der Finanzausgleichsmasse ober-
halb des nach § 3 Abs. 5 ThürFAG ermittelten Thüringer Partnerschafts-
grundsatzes in Höhe von 100 Millionen Euro wird bei der Abrechnung 
der Finanzausgleichsmasse I nach § 3 Abs. 4 ThürFAG im Rahmen des 
Stabilisierungsfonds in der Weise berücksichtigt, dass eine weitere Er-
höhung des Stabilisierungsfonds nur insoweit erfolgt, soweit sie die pau-
schale Erhöhung der Finanzausgleichsmasse I nach § 3 Abs. 3a Satz 4 
ThürFAG übersteigt.
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Der Sonderlastenausgleich für Belastungen der Kurorte wird auf die Er-
holungsorte ausgedehnt.

Die Sozialbeteiligungskomponente für das Jahr 2025 wird modifiziert, 
um eine doppelte Berücksichtigung der Zuwächse der Sozialausgaben 
vom Jahr 2021 zu dem Jahr 2022 zu vermeiden.

Die weiteren Änderungen des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes die-
nen der Klarstellung und Erleichterung des Vollzugs.

C. Alternativen

Hinsichtlich der Erhöhungen der Einwohnerpauschalen nach § 23 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 1a ThürFAG ist dem strikten Konnexitätsgebot der Verfas-
sung des Freistaats Thüringen folgend eine Anpassung der Pauschalen 
erforderlich. Im Übrigen verbliebe es bei der Beibehaltung der Rechtslage 
in Kenntnis des bestehenden Anpassungs- und Gestaltungsspielraums.

D. Kosten

1. Für das Land

Die vorgesehene Entnahme aus dem Stabilisierungsfonds in Höhe von 
23 Millionen Euro zur Deckung der Vollkompensation der Neuregelung 
der Sozialbeteiligungskomponente durch das Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Finanzausgleichsgesetzes sowie zur weiteren Unterstützung 
der Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden wirkt wie im Vorjahr 
für das Land ergebnisneutral, da diese mit einer Reduzierung des Stabi-
lisierungsfonds als Verbindlichkeit des Landes korrespondiert. Eine ent-
sprechende Entnahme ist zur Abdeckung der nach § 24 Abs. 2a Thür-
FAG vorgesehenen dreijährigen Ausgleichsregelung auch für das Jahr 
2025 vorgesehen.

Die Berücksichtigung der pauschalen dauerhaften Erhöhung der Finanz-
ausgleichsmasse I über den nach dem Partnerschaftsgrundsatz hinaus 
nach § 3 Abs. 3a Satz 4 ThürFAG bei der Abrechnung nach § 3 Abs. 4 
ThürFAG im Stabilisierungsfonds führt dazu, dass ein Abrechnungsbe-
trag zu Gunsten der Kommunen nur noch in wenigen Ausnahmefällen 
zu einer Erhöhung des Stabilisierungsfonds führt.

Durch die Neuberechnung der Mehrbelastungsausgleichspauscha-
len für das Jahr 2024 ergeben sich Mehrkosten für das Land von etwa 
85,3 Millionen Euro.

Die Regelung der Sozialbeteiligungskomponente für das Jahr 2025 führt 
zu einer Ersparnis des Landes, das ohne die vorgesehene Regelung 
den Zuwachs an ungedeckten Sozialkosten vom Jahr 2021 zu dem Jahr 
2022 neben dem vollen Ausgleich auf Grundlage der §§ 7 b und 7 c des 
Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch nochmals zu 50 vom Hundert und damit doppelt erstatten würde. 
Auf der Grundlage einer aktuellen Abfrage der kommunalen Spitzenver-
bände nach dem Antragsvolumen nach § 7 b des Thüringer Gesetzes 
zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch ihrer Mitglieds-
kommunen, die mangels einiger Rückläufe in Teilen auf Schätzungen 
basiert, wird eine Doppelbelastung des Landes in Höhe von rund 43 Mil-
lionen Euro vermieden.
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2. Für die Kommunen

Für die Kommunen ergeben sich Be- und Entlastungen spiegelbildlich 
zu den Be- und Entlastungen des Landes.

Mit der Neuregelung des § 22 b ThürFAG sind durch die Erholungsorte 
Übernachtungszahlen zu erheben und weiterzuleiten. Bei Gemeinden, 
die einen Kurbeitrag erheben, entsteht kein nennenswerter Aufwand, 
da die Daten hierfür bereits erfasst werden. Soweit eine Gemeinde kei-
nen Kurbeitrag erhebt, entsteht mit der Änderung des § 22 b ThürFAG 
ein geringer Mehraufwand, dem jedoch Mehreinnahmen aus der Zuwei-
sung nach § 22 b ThürFAG gegenüberstehen.

3. Für die Bürger

Für die Inhaber von Beherbergungsbetrieben in Gemeinden beziehungs-
weise Gemeindeteilen, die als Erholungsort anerkannt sind, werden mit 
der Änderung des § 22 b ThürFAG Meldepflichten an die Gemeinde ein-
geführt. Hierbei entsteht kein nennenswerter Mehraufwand, da die Da-
ten im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Statistik über die Be-
herbergung im Reiseverkehr bereits erhoben werden.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Inneres und Kommunales.



5

Drucksache 7/8595Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Pommer
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Erfurt, den 29. August 2023

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen 
Entwurf des

"Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichs-
gesetzes"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen 
am 13./14./15. September 2023.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Ramelow



6

Thüringer Landtag - 7. WahlperiodeDrucksache 7/8595
Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz vom 31. Januar 
2013 (GVBl. S. 10), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2023 (GVBl. S. 231) und durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 23. November 2020 (GVBl. 
S. 563), wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3b wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Eine erhebliche Veränderung liegt vor, wenn 
sich die Zuschussbedarfe der Landkreise und 
kreisfreien Städte aus der Statistik 'Ausgaben 
und Einnahmen der Gemeinden und Gemein-
deverbände in Thüringen' (Jahresrechnungs-
statistik) des Landesamtes für Statistik des 
Einzelplanes 4 abzüglich der Zuschussbedar-
fe der Gliederungsnummern 464, 436, 42, 404 
und 415 jeweils des vorvorvergangenen Jahres 
gegenüber der Datengrundlage der aktuellsten 
Revision nach Absatz 5 um mindestens fünf Mil-
lionen Euro verändert haben." 

bb) Folgender Satz wird angefügt:

"Die Höhe der Sozialbeteiligungskomponen-
te des Jahres 2025 entspricht der des Jah-
res 2024." 

b) In Absatz 4 Satz 5 werden nach dem Wort "Abrech-
nungsbetrag" die Worte "über den in Absatz 3 a 
Satz 4 genannten Betrag hinaus" eingefügt.

c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte "Statistik des 
Landesamtes für Statistik zu 'Ausgaben und Ein-
nahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände 
in Thüringen' (Jahresrechnungsstatistik)" durch die 
Worte "Jahresrechnungsstatistik des Landesamtes 
für Statistik" ersetzt.

2. § 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 9 erhält folgende Fassung:

"9. Sonderlastenausgleich für Belastungen der Kur- 
und Erholungsorte nach § 22 b,"

b) Der Nummer 17 wird ein Komma angefügt.
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3. § 20 erhält folgende Fassung:

"§ 20 
Sonderlastenausgleich für Bereitstellung von  

Geobasisdaten

Der auf die Gemeinden und Landkreise entfallende 
Umlagebedarf für die Finanzierung der Bereitstellung 
der Geobasisdaten wird in Höhe der im Landeshaus-
halt bereitgestellten Mittel aus der Finanzausgleichs-
masse durch das für das Liegenschaftskataster und die 
Landesvermessung zuständige Ministerium geleistet."

4. § 20 a wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

"Ab dem Jahr 2024 werden zusätzlich jährlich die 
für die Wartung und Pflege der zentralen Program-
miertechnik in der Autorisierten Stelle Thüringen 
erforderlichen Aufwendungen der Gemeinden und 
Landkreise in Höhe der im Landeshaushalt bereit-
gestellten Mittel aus der Finanzausgleichsmasse 
durch das für Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Ka-
tastrophenschutz zuständige Ministerium geleistet."

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

"(3) Die Kosten für die Sicherstellung der Einsatz-
bereitschaft der in den Digitalfunkgeräten der Ge-
meinden und Landkreise zu verwendenden Soft-
ware werden in Höhe der im Landeshaushalt 
bereitgestellten Mittel aus der Finanzausgleichs-
masse durch das für Brandschutz, Allgemeine Hil-
fe und Katastrophenschutz zuständige Ministeri-
um geleistet."

5. § 22 b erhält folgende Fassung:

"§ 22 b 
Sonderlastenausgleich für Belastungen der Kur-  

und Erholungsorte

(1) Gemeinden, die 
1. als Kurorte nach § 1 Abs. 1 des Thüringer Kurorte-

gesetzes (ThürKOG) vom 28. Oktober 2013 (GVBl. 
S. 293) in der jeweils geltenden Fassung zum 1. Ja-
nuar des Finanzausgleichsjahres nach § 4 Thür-
KOG zur Führung einer Artbezeichnung nach § 2 
Nr. 1 bis 7 ThürKOG oder

2. als Erholungsorte nach § 1 Abs. 2 ThürKOG zum 
1. Januar des Finanzausgleichsjahres nach § 4 
ThürKOG zur Führung einer Artbezeichnung nach 
§ 2 Nr. 8 ThürKOG

berechtigt sind, erhalten Finanzzuweisungen zum Aus-
gleich ihrer besonderen Belastungen.

(2) Die Mittel sind zum 1. Oktober des laufenden Fi-
nanzausgleichsjahres fällig. Die im Landeshaushalt 
eingestellten Mittel werden in Höhe von fünf Millionen 
Euro zu gleichen Teilen an Gemeinden geleistet, die 
aufgrund der Berechtigung zur Führung einer Artbe-
zeichnung nach § 2 ThürKOG Kur- oder Erholungsort 
nach § 1 ThürKOG sind, wobei Gemeinden doppelt 



8

Thüringer Landtag - 7. WahlperiodeDrucksache 7/8595
berücksichtigt werden, solange auf ihrem Gemeinde-
gebiet sowohl mindestens ein Kurort als auch mindes-
tens ein Erholungsort nach § 2 ThürKOG staatlich an-
erkannt ist. Die verbleibenden Mittel werden
1. zu zwei Dritteln nach der Anzahl der Übernachtun-

gen in den Beherbergungsbetrieben im Sinne des 
§ 3 des Beherbergungsstatistikgesetzes (Beherb-
StatG) vom 22. Mai 2002 (BGBl. I S. 1642) in der 
jeweils geltenden Fassung des vorangegangenen 
Jahres und 

2. zu einem Drittel nach der Zahl der Betten in Vor-
sorge- und Rehabilitationseinrichtungen zum Stand 
31. Dezember des vorvergangenen Jahres nach 
dem Verzeichnis der Krankenhäuser und Vorsor-
ge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Deutsch-
land der Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder 

jeweils im Gebiet des Kurortes nach § 1 Abs. 1 Thür-
KOG oder des Erholungsortes nach § 1 Abs. 2 Thür-
KOG geleistet.

(3) Der Inhaber oder der Leiter eines Beherbergungsbe-
triebes im Sinne des § 3 BeherbStatG im Gebiet eines 
Kurortes nach § 1 Abs. 1 ThürKOG oder eines Erho-
lungsortes nach § 1 Abs. 2 ThürKOG sind verpflich-
tet, zur Berechnung der Zuweisung nach Absatz 1 die 
Zahl der Übernachtungen von Gästen des vorange-
gangenen Jahres im Kur- oder Erholungsort bis zum 
31. März des Finanzausgleichsjahres an die jeweilige 
Gemeinde zu melden. Die Gemeinde übermittelt die 
Übernachtungszahlen für die Berechnung der Vertei-
lung nach Absatz 2 unverzüglich auf dem Dienstweg 
an das für den kommunalen Finanzausgleich zustän-
dige Ministerium."

6. In § 22 e Abs. 5 wird die Jahreszahl "2025" durch die 
Jahreszahl "2026" ersetzt.

7. § 22 g erhält folgende Fassung:

"§ 22 g 
Sonderlastenausgleich Beratungsleistungen

(1) Das für die Gemeindefinanzwirtschaft zuständige 
Ministerium kann einen oder mehrere Auftragnehmer 
in Höhe von insgesamt höchstens 410.000 Euro jähr-
lich mit der Erbringung von Beratungsleistungen ge-
genüber Gemeinden und Landkreisen 
1. zur investiven Bedarfsermittlung und bei der Durch-

führung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
nach § 10 der Thüringer Gemeindehaushaltsverord-
nung vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153) oder § 10 
der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Dop-
pik vom 11. Dezember 2008 (GVBl. S. 504) jeweils 
in der jeweils geltenden Fassung,

2. für Hilfestellungen zur inhaltlichen Erarbeitung und 
Durchführung von Plausibilitätsprüfungen 
a) von Investitionsvorhaben oder
b) einzelner Maßnahmen im Rahmen der Aufstel-

lung oder Fortschreibung von Haushaltssiche-
rungskonzepten

beauftragen.
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(2) Der auf die Gemeinden und Landkreise entfallen-
de hälftige Anteil an der Finanzierung der Beratungs-
leistungen wird aus der Finanzausgleichsmasse durch 
das für die Gemeindefinanzwirtschaft zuständige Mi-
nisterium geleistet.

(3) Soweit die nach Absatz 1 zur Verfügung stehen-
den Mittel nicht ausreichen, um die Beratungsleistun-
gen gegenüber allen Landkreisen oder Gemeinden, 
die ihr Beratungsinteresse bekundet haben, erbrin-
gen zu können, bestimmt das für die Gemeindefinanz-
wirtschaft zuständige Ministerium die Empfänger und 
den Umfang der Beratungsleistung nach billigem Er-
messen. Es kann die Auswahl der Beratungsleistungs-
berechtigten auch auf nachgeordnete Behörden oder 
den oder die nach Absatz 1 beauftragten Auftragneh-
mer übertragen."

8. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In der Einleitung wird das Wort "selbstän-
dige" durch das Wort "selbstständige" er-
setzt.

bbb) Die Jahreszahl "2022" wird durch die Jah-
reszahl "2024" ersetzt.

ccc) In Nummer 1 wird die Angabe "172 Euro" 
durch die Angabe "210 Euro" ersetzt.

ddd) In Nummer 2 wird die Angabe "108 Euro" 
durch die Angabe "154 Euro" ersetzt.

eee) In Nummer 3 wird die Angabe "58 Euro" 
durch die Angabe "68 Euro" ersetzt.

fff) In Nummer 4 wird die Angabe "43 Euro" 
durch die Angabe "40 Euro" ersetzt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender neue Satz einge-
fügt:

Bis zur gesetzgeberischen Umsetzung der 
Überprüfungsergebnisse zu den Pauschalen 
nach Satz 1 nach der auf das Inkrafttreten des 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thürin-
ger Finanzausgleichsgesetzes folgenden Re-
vision nach § 3 Abs. 5 erhöht sich der Betrag 
nach Nummer 4 auf 45 Euro, soweit der sich 
nach Absatz 4 ergebende Betrag 45 Euro nicht 
übersteigt.

b) Absatz 1a wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 1 wird die Angabe "1,74 Euro" 
durch die Angabe "1,50 Euro" ersetzt.
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bbb) In Nummer 2 wird die Angabe "3,49 Euro" 

durch die Angabe "2,86 Euro" ersetzt.

ccc) In Nummer 3 wird die Angabe "4,62 Euro" 
durch die Angabe "6,06 Euro" ersetzt.

ddd) In Nummer 4 wird die Angabe "0,95 Euro" 
durch die Angabe "0,65 Euro" ersetzt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Die in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 1 a Satz 1 
genannten Beträge sind für die auf das Ausgleichs-
jahr 2024 folgenden Ausgleichsjahre jährlich mit der 
Entwicklung der Personalkosten der Kommunen in 
Thüringen im übertragenen Wirkungskreis mit 80 
vom Hundert und der Entwicklung der Verbraucher-
preise in Thüringen mit 20 vom Hundert, jeweils im 
Mittel der letzten fünf verfügbaren Vorjahre, fortzu-
schreiben. Das Ergebnis nach Satz 1 ist kaufmän-
nisch für die Beträge nach Absatz 1 Satz 1 auf vol-
le Eurobeträge und für die Beträge nach Absatz 1 a 
auf volle Centbeträge zu runden."

9. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 7 erhält folgende Fassung:

"Für die Bewilligung einer Förderung nach Satz 1 
Nr. 4 in Verbindung mit den Sätzen 2 bis 6 bedarf 
es eines gemeinsamen, schriftlichen, nicht form-
gebundenen Antrags aller an der beabsichtigten 
Zusammenarbeit oder dem Gutachten beteiligten 
Gemeinden oder Landkreise, der für das jeweils lau-
fende Haushaltsjahr bis spätestens 15. November 
der Bewilligungsbehörde zugehen muss."

b) In Absatz 2a Satz 2 wird die Verweisung "§ 12 
Abs. 3" durch die Verweisung "§ 12 Abs. 2" ersetzt.

10.  § 32 Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:

"Nachzahlungen aus Berichtigungen werden vorab aus 
dem Ansatz der Finanzzuweisungen geleistet, die be-
richtigt werden."

11. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines

Die Verpflichtung des Landes nach Artikel 93 Absatz 1 Satz 1 der Ver-
fassung des Freistaats Thüringen dafür zu sorgen, dass die kommuna-
len Träger der Selbstverwaltung ihre Aufgaben erfüllen können, begrün-
det nach der Rechtsprechung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs 
eine Verpflichtung zur Bereitstellung einer von der Finanzlage des Lan-
des unabhängigen finanziellen Mindestausstattung sowie darüber hinaus 
die Pflicht zur angemessenen Finanzausstattung der Kommunen, ver-
gleiche Urteile vom 21. Juni 2005, Aktenzeichen 28/03, und vom 2. No-
vember 2011, Aktenzeichen 13/10.

Der kommunale Finanzausgleich als Teil der Haushaltsplanung ist stets 
zukunftsbezogen, weshalb die Entwicklung allgemeiner Kostenfaktoren 
in den Blick zu nehmen und die getätigten Prognosen in regelmäßigen 
Abständen zu überprüfen sind. Mit der Änderung des Thüringer Finanz-
ausgleichsgesetzes (ThürFAG) durch Artikel 1 des Thüringer Gesetzes 
zur Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs vom 12. Februar 2018 
(GVBl. S. 5) wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2018 zur Verbesserung 
der Planungssicherheit der Kommunen der Zeitraum zur Durchführung 
einer Revision der angemessenen Finanzausstattung und damit der Wir-
kung des Partnerschaftsgrundsatzes auf regelmäßig vier Jahre ausge-
dehnt. Gleichzeitig wurde mit § 3 Abs. 6 ThürFAG eine kleine Revision 
der finanziellen Mindestausstattung gesondert in das Gesetz aufgenom-
men, um nach Ablauf des "halben" Revisionszeitraums zu gewährleis-
ten, dass in dieser Zeit keine Unterschreitung der nach Artikel 93 Abs. 1 
Satz 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen geforderten finanziel-
len Mindestausstattung eintritt.

Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz vom 31. Januar 2013 (GVBl. 
S. 10), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2023 
(GVBl. S. 231), wird der gesetzgeberischen Beobachtungspflicht und 
dem Anpassungsgebot folgend angepasst. 

I. Allgemeine Finanzdaten der Kommunen

1. Wesentliche kommunale Einnahmen

Die Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen wie auch die allge-
meine Entwicklung der Steuereinnahmen zeigten bis einschließlich des 
Jahres 2019 eine positive Entwicklung. Der Rückgang im Jahr 2020 ist 
bedingt durch die Corona-Pandemie und von singulärem Charakter. Mit 
1.931 Millionen Euro lagen die Steuereinnahmen im Jahr 2021 über de-
nen der Steuerschätzungen im Mai und November 2021 und erreichten 
einen neuen Höchststand und lagen etwa 32 Millionen Euro über der 
Prognose der letzten Steuerschätzung für das Jahr 2021 vor Beginn der 
Corona-Pandemie im Oktober 2019. 

Die Kommunen erhielten im Jahr 2020 aus dem Sondervermögen "Thü-
ringer Corona-Pandemie-Hilfefonds" allgemeine Stabilisierungszuwei-
sungen und Gewerbesteuerstabilisierungszuweisungen nach dem Thü-
ringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen (ThürStaKoFiG) 
vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115), wobei diese Mittel vom 
Land bereitgestellt wurden, und dem Thüringer Gesetz zur Umsetzung 
des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der 
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Mit 2.088 Millionen Euro steigen die Steuereinnahmen des Jahres 2022 
im Vergleich zu denen des Jahres 2021 abermals deutlich an und befin-
den sich damit wieder auf dem Wachstumspfad der Jahre vor der Co-
rona-Pandemie.

Dennoch werden die Kommunen in Thüringen zur Absicherung ihrer fi-
nanziellen Leistungsfähigkeit auch zukünftig in erheblichem Maße auf 
Zuweisungen des Landes angewiesen sein.

Vor diesem Hintergrund sind die mit Ausnahme des Jahres 2017 konti-
nuierlich gestiegenen laufenden Zuweisungen des Landes an die Kom-
munen seit dem Jahr 2012 zu werten. In den Jahren 2020/2021 ver-
stärkte sich dieser Trend insbesondere aufgrund der Zuweisungen aus 
dem Sondervermögen "Thüringer Corona-Pandemie-Hilfefonds" gegen-
über dem Jahr 2019. Die auf dem hohen Niveau der Jahre 2020/2021 
sich fortsetzende Steigerung der Zuweisungen auch im Jahr 2022 do-
kumentiert die anhaltende Unterstützung der Kommunen zur Bewälti-
gung von Krisenfolgen durch das Land trotz eigener erheblicher Her-
ausforderungen.

Gemeinden infolge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder 
vom 23. November 2020 (GVBl. S. 563), dessen Mittel vom Bund bereit-
gestellt wurden, in Höhe von insgesamt 267,5 Millionen Euro.

Im Jahr 2021 wurden zur Kompensation von Steuerausfällen infolge der 
Corona-Pandemie nochmals 80 Millionen Euro nach § 2 a ThürStaKo-
FiG ausgekehrt, die rückblickend aufgrund des hohen Wachstums an 
eigenen kommunalen Steuereinnahmen zu einer Überkompensation im 
Bereich der kommunalen Steuereinnahmen geführt haben.
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Die höheren Zuweisungen des Landes, hier Schlüsselzuweisungen und 
Steuerkompensationszuweisungen, und der starke Anstieg der Steuer-
einnahmen führen auch zu einer weiteren Steigerung der Umlagegrund-
lagen der kreisangehörigen Gemeinden, die den Landkreisen als Finan-
zierungsbasis für ihre Kreisumlagen dienen.

2. Wesentliche kommunale Ausgaben

Die Ausgaben der Kommunen in Thüringen haben sich in den Verwal-
tungshaushalten wie folgt entwickelt:
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Als große Posten sind die Personalausgaben

und die Ausgaben für soziale Leistungen

zu nennen. 

In der Gesamtschau kann ein relativ kontinuierlicher Anstieg der laufen-
den kommunalen Ausgaben festgestellt werden, der insbesondere durch 
die steigenden Personalkosten bedingt ist, während die Ausgaben für so-
ziale Leistungen über mehrere Jahre weitgehend stagnierten und erst im 
Jahr 2021 wieder deutlicher und im Jahr 2022, auch in Folge des eska-
lierenden Russland-Ukraine-Krieges, nochmals eindeutiger anwuchsen.

Während die Ausgaben der Kommunen in Thüringen bei steigenden 
Haushaltsvolumina in den genannten Bereichen überwiegend gestie-
gen sind, war bei den kommunalen Ausgaben für Sachinvestitionen 
seit dem Jahr 2009 zunächst ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. 
Im Jahr 2016 konnte dieser Rückgang gestoppt werden und seit dem 
Jahr 2017 ist sogar wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Der 
Anstieg beruht unter anderem auf verschiedenen Investitionsprogram-
men von Bund und Land. Dies betrifft von Seiten des Bundes die Mittel 
nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie die Schulbau-
mittel nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgeset-
zes, die wiederum durch das Land kofinanziert wurden. Von Seiten des 
Landes sind unter anderem die zwischenzeitlich im Thüringer Partner-
schaftsgrundsatz verstetigten Investitionspauschalen der Jahre 2018 
und 2019 in Höhe von je 100 Millionen Euro und das Landesschulbau-
programm zu nennen. Durch Änderung des Thüringer Gesetzes zur Si-
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cherung der kommunalen Haushalte vom 27. Februar 2014 (GVBl. S. 45) 
durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Si-
cherung der kommunalen Haushalte vom 11. März 2020 (GVBl. S.109) 
erhielten die Kommunen im Jahr 2020 weitere Investitionspauschalen 
von 168 Millionen Euro. Im Jahr 2021 wurden zudem weitere Investiti-
onspauschalen in Höhe von 100 Millionen Euro aufgrund des Thüringer 
Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 vom 
11. März 2020 (GVBl. S. 110) in der bis zum 31. Dezember 2021 gel-
tenden Fassung an die Kommunen ausgereicht, die seit dem Jahr 2022 
durch das Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgeset-
zes und weiterer Gesetze sowie zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes 
für eine kommunale Investitionsoffensive vom 17. Februar 2022 (GVBl. 
S. 87) in die Finanzausgleichsmasse überführt worden sind. Zur besse-
ren Finanzierungsfähigkeit von Investitionen dürfte auch allgemein der 
Anstieg an eigenen kommunalen Steuereinnahmen beigetragen haben.

Dieser Anstieg der Ausgaben für Sachinvestitionen setzte sich in den 
Jahren 2020 bis 2022 fort, wenn auch krisenbedingt in abgeschwäch-
ter Form. 

3. Finanzierungssalden

Die Entwicklung der Finanzierungssalden zeigt, dass die Kommunen in 
Thüringen regelmäßig in der Lage sind, ihre finanziellen Verpflichtungen 
aus ihren Einnahmen zu decken. Für die Jahre 2020 und 2021 zeigt sich 
zudem, dass die kommunalen Haushalte die Belastungen aus der Coro-
na-Pandemie in der Gesamtschau sehr gut verkraftet haben, wozu die 
zuvor dargestellten zusätzlichen Bundes- und Landeszuweisungen ei-
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nen erheblichen Beitrag geleistet haben dürften. Im Jahr 2021 erzielten 
die Kommunen in Thüringen mit einem Betrag in Höhe von 363 Millionen 
Euro sogar einen neuen Rekordüberschuss. Im Jahr 2022 ist trotz der 
Folgen des eskalierenden Russland-Ukraine-Krieges ein solider Über-
schuss zu verzeichnen.

4. Verschuldung

Der Gesamtstand der Verschuldung der Kommunen in Thüringen konn-
te über die vergangenen Jahre kontinuierlich und insgesamt deutlich re-
duziert werden.

Bei separater Betrachtung der Kassenkredite zeigt sich, dass diese mitt-
lerweile in Thüringen keine maßgebliche Rolle mehr spielen.
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Bei der Angabe der letzten Änderung des Thüringer Finanzausgleichs-
gesetzes ist zusätzlich die Änderung durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
23. November 2020 (GVBl. S. 563) angegeben. Nach den gesetzestech-
nischen Vorgaben muss die Rückverweisungskette der Änderungsfund-
stellen lückenlos sein. Die vorgenannte Änderung wurde bislang nicht 
bei den Angaben zur letzten Änderung berücksichtigt. Um den geset-
zestechnischen Vorgaben gerecht zu werden, ist die Änderung durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 23. November 2020 (GVBl. S. 563) bei der 
Angabe der letzten Änderung nunmehr einmalig zusätzlich vorgesehen.

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a (Absatz 3b)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 2)

Im Absatz 3b ist die zum Jahr 2024 eingeführte Sozialbeteiligungskom-
ponente geregelt, über die sich das Land direkt an erheblichen Ver-
änderungen hinsichtlich des Finanzierungsbedarfs der Kommunen im 
Sozialbereich beteiligt. Hierzu werden die Werte der kommunalen Jah-
resrechnungsstatistik des vorvorvergangenen Jahres im Vergleich zu 
den Ist-Zuschussbedarfen, die der letzten Revision nach § 3 Abs. 5 Thür-
FAG zugrunde lagen, verglichen.

Zur Bemessung der Höhe der Sozialbeteiligungskomponente wird die 
Entwicklung des Zuschussbedarfs im kommunalen Einzelplan 4 der kreis-
freien Städte und Landkreise betrachtet. Der Bereich der Kindertagesbe-
treuung, Gliederungsnummer 464, wird herausgerechnet, da diese als 
gemeindliche Aufgabe nicht über die soziale Kreisschlüsselzuweisung 
finanziert wird, auf die die Sozialbeteiligungskomponente wirkt. Darüber 
hinaus wird klarstellend aufgeführt, dass auch die Gliederungsnummern 
436 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer), 42 (Durchfüh-
rung des Asylbewerberleistungsgesetzes), 404 (Verwaltung der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch [SGB XII]) und 415 (Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII) unberück-
sichtigt bleiben. Hintergrund ist, dass diese zu 100 vom Hundert dem 
übertragenen Wirkungskreis zugerechnet werden und damit nicht Teil 
der über den Thüringer Partnerschaftsgrundsatz regelgebundenen Bil-
dung der Finanzausgleichsmasse I sind, deren Bildung über die Sozi-
albeteiligungskomponente nach § 3 Abs. 3b ThürFAG über die soziale 
Kreisschlüsselzuweisung modifiziert wird. Die Gliederungsnummer 400 
(Allgemeine Sozialverwaltung) sowie die Gliederungsnummer 407 (Ver-
waltung der Jugendhilfe) werden zur Vermeidung jährlicher Neuberech-
nungen der zu berücksichtigenden Anteilswerte hinsichtlich der Zuord-
nung zum eigenen und zum übertragenen Wirkungskreis pauschal zu 
100 vom Hundert in die Überprüfung einbezogen. 

Zu Doppelbuchstabe bb (neuer Satz 5)

Mit dem Thüringer Gesetz zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich 
der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus 
der Ukraine geflüchteten Menschen vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414) 
wurden in das Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch die §§ 7 a bis 7 c eingefügt, um Mehrbelastungen der 
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Landkreise und kreisfreien Städte im Jahre 2022 infolge des Inkrafttre-
tens des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Ein-
malzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Ände-
rung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze vom 23. Mai 
2022 (BGBI. I S. 760) am 1. Juni 2022 aufzufangen.

Aufgrund des § 7 a Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch wurden 49,5 Millionen Euro im Jahr 2022 aus dem 
auf Thüringen entfallenden Anteil von insgesamt zwei Milliarden Euro an 
Bundesmitteln zur Unterstützung der Länder und Kommunen entspre-
chend dem Beschluss des Bundeskanzlers und der Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder vom 7. April 2022 an die Landkreise 
und kreisfreien Städte weitergeleitet. Zur Sicherstellung der Auskömm-
lichkeit der Mittel sind nach § 7 c Thüringer Gesetz zur Ausführung des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Jahr 2024 eine Überprüfung der 
nach § 7 a Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch geleisteten Mittel sowie ergänzende Leistungen im Falle, 
dass die Mittel nicht auskömmlich sind, vorgesehen. Nach § 7 b Thürin-
ger Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch er-
halten Landkreise und kreisfreie Städte im Vorgriff auf die Überprüfung 
im Jahr 2024 bereits im Jahr 2023 auf Antrag ergänzende Leistungen. 

Die Ausreichung der Mittel nach den §§ 7 b und 7 c Thüringer Gesetz zur 
Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch erfolgt auf Grundlage 
eines Vergleichs der Zuschussbedarfe im Sozialbereich des Jahres 2021 
zu denen des Jahres 2022. Damit werden Zuwächse an ungedeckten 
Sozialausgaben des Jahres 2022 zu denen des Jahres 2021 bereits zu 
Hundert vom Hundert erstattet und sollen nicht nochmals über die So-
zialbeteiligungskomponente für das Jahr 2025 berücksichtigt werden. 

Der Sozialbeteiligungskomponente des Jahres 2025 würde ein Vergleich 
der Zuschussbedarfe des Jahres 2019 zu denen des Jahres 2022 zu-
grunde liegen und sich von der Sozialbeteiligungskomponente des Jah-
res 2024, der ein Vergleich der Zuschussbedarfe der Jahre 2019 zu de-
nen des Jahres 2021 zugrunde liegt, nur hinsichtlich der Veränderung 
der Zuschussbedarfe des Jahres 2021 zu denen des Jahres 2022 un-
terscheiden. Genau diese Veränderung der Zuschussbedarfe wird je-
doch bereits über die Mittel nach §§ 7 b und 7 c Thüringer Gesetz zur 
Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch erstattet. Das heißt, 
dass für das Jahr 2025 die Höhe der Sozialbeteiligungskomponente des 
Jahres 2024 unverändert fortzugelten hat. 

Im Rahmen der nächsten Revision nach § 3 Abs. 5 ThürFAG im Jahr 2025 
für das Jahr 2026 und bei der Ermittlung der Sozialbeteiligungskompo-
nente in den darauffolgenden Jahren wird ebenfalls zu prüfen sein, ob 
und wie Mittelzuweisungen außerhalb des Thüringer Finanzausgleichs-
gesetzes zum Ausgleich krisenbedingt außergewöhnlicher kommunaler 
Belastungen im Sozialbereich gesondert berücksichtigt werden müssen.

Zu Buchstabe b (Absatz 4)

Die pauschale dauerhafte Erhöhung der Finanzausgleichsmasse I um 
100 Millionen Euro über die im Rahmen der Revision nach § 3 Abs. 5 
ThürFAG ermittelte angemessene Finanzausstattung hinaus soll im 
Rahmen der Abrechnung der Finanzausgleichsmasse I nach § 3 Abs. 4 
ThürFAG Berücksichtigung finden. Der Stabilisierungsfonds bildet die 
Ungewissheiten ab, die sich daraus ergeben, dass die Ermittlung der 
Finanzausgleichsmasse I auf Grundlage der nur geschätzten Steuer-
einnahmen des Landes und der Kommunen beruht. Die Ergebnisse 
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aus dem Soll-Ist-Vergleich laufen als Kontrollrechnung über den Stabi-
lisierungsfonds, dem damit eine Ausgleichsfunktion zwischen Land und 
Kommunen zukommt. Der bestehende Abrechnungsbetrag des Stabi-
lisierungsfonds soll sich zukünftig nur noch dann zu Gunsten der Kom-
munen weiter erhöhen, wenn sich ein Abrechnungsbetrag zu Gunsten 
der Kommunen ergibt, der 100 Millionen Euro übersteigt, da in dieser 
Höhe die im Rahmen der Revision ermittelte angemessene Finanzaus-
stattung nach dem Thüringer Partnerschaftsgrundsatz bereits jährlich 
unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Steuereinnahmen 
von Land und Kommunen zusätzlich erhöht wird. 

Zu Buchstabe c (Absatz 5)

Redaktionelle Anpassung in Folge der Legaldefinition des Begriffes "Jah-
resrechnungsstatistik" in Absatz 3 b

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a (Nummer 9)

Redaktionelle Folgeänderung zur Erweiterung des Sonderlastenaus-
gleichs für Belastungen der Kurorte auf die Erholungsorte

Zu Buchstabe b (Nummer 17)

Rein redaktionelle Ergänzung eines Satzzeichens

Zu Nummer 3

Die in der Neufassung gewählte Formulierung dient der Konkretisierung. 
Der Umlagebedarf für die Finanzierung der Bereitstellung der Geoba-
sisdaten wird in Höhe der im Landeshaushalt bereitgestellten Mittel bei 
Kapitel 17 20 Titel 633 14 geleistet. Zugleich wird rein redaktionell die 
haushalterische Abwicklung genauer wiedergegeben.

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Die Ausstattung der Einheiten von Feuerwehr, Rettungsdienst und Kata-
strophenschutz mit BOS-Digitalfunk hat im Januar 2022 ihren Abschluss 
gefunden. Zur dauerhaften Sicherstellung der Betriebsbereitschaft des 
Digitalfunks bei den kommunalen Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben (BOS) soll ein Wartungs- und Servicevertrag für die 
Wartung und Pflege der zentralen Programmiertechnik in der Autorisier-
ten Stelle Thüringen beginnend mit dem Jahr 2024 abgeschlossen wer-
den. Da diese Leistungen ausschließlich für die sachgerechte Aufgaben-
wahrnehmung der kommunalen BOS erbracht werden, sollen die Kosten 
in Höhe der im Landeshaushalt eingestellten Mittel aus dem Kommuna-
len Finanzausgleich geleistet werden.

Zu Buchstabe b (Absatz 3)

Die Sicherstellung eines einheitlichen Ausstattungsgrades des Digital-
funks bei den kommunalen Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben ist zur Beibehaltung der Interoperabilität mit den Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben der anderen Bundesländer 
sowie des Bundes sowohl aus einsatztaktischen als auch aus sicher-
heitstechnischen Gründen zwingend. Die zur Umsetzung der von der 
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Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben geforderten Leistungsmerkmale erfordern regelmä-
ßig die Anschaffung neuer Lizenzen für die 21.000 Digitalfunkgeräte. Der 
kommunale Finanzierungsanteil für die Anschaffung der erforderlichen 
Lizenzen soll aus der Finanzausgleichsmasse I geleistet werden, wäh-
rend die mit einem Anteil von 20 vom Hundert dem übertragenen Wir-
kungskreis zuzuordnenden Funkgeräte für den Aufgabenbereich Kata-
strophenschutz durch das Land finanziert werden.

Zu Nummer 5

Da die statusbedingte Mehrbelastung der Erholungsorte laut des für die 
staatliche Anerkennung zuständigen Ministeriums für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitale Gesellschaft nur geringfügig von denen der Kurorte 
abweicht, soll der Sonderlastenausgleich für Belastungen der Kurorte 
auf die Erholungsorte ausgeweitet werden. Der Sonderlastenausgleich 
trägt damit in gleicher Weise wie bei den Kurorten bisher künftig auch 
der überörtlichen Bedeutung der anerkannten Erholungsorte insbeson-
dere für den Fremdenverkehr Rechnung. 

In Kur- und Erholungsorten werden nicht nur die zur Erlangung des Prä-
dikats erforderlichen Einrichtungen vorgehalten, sondern daneben auch 
ein erweitertes kulturelles Angebot angeboten. In beiden Fällen handelt 
es sich um Aufgaben, die, soweit sie von den Gemeinden wahrgenom-
men werden, dem Bereich der freiwilligen Leistungen zuzuordnen sind. 
Dieses Angebot wirkt deutlich über die Grenzen der Gemeinde hinaus 
und sorgt für positive touristische und damit insbesondere wirtschaftli-
che Effekte auch in den umliegenden Gemeinden der Regionen. Das 
bedeutet aber auch, dass der erhebliche, nicht nur finanzielle Aufwand, 
der vor einer Anerkennung beziehungsweise zum Erhalt des Kur- be-
ziehungsweise Erholungsortstatus zu leisten ist und der allein bei der 
Gemeinde selbst anfällt, in nicht unerheblichem Maß zu positiven Ef-
fekten auch außerhalb der betreffenden Gemeinde führt, während die 
mit dem Kur- beziehungsweise Erholungsortstatus verbundene Belas-
tung einzig beim Kur- beziehungsweise Erholungsort selbst anfällt. So 
zeigen die Kurorte mit 124,13 Euro je Einwohner und die Erholungsor-
te mit 79,89 Euro je Einwohner in den relevanten Gliederungsnummern 
der kommunalen Kassenstatistik (321 nicht wissenschaftliche Museen, 
Sammlungen, Ausstellungen; 323 zoologische und botanische Gärten; 
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege; 57 Badeanstalten; 58 Park- und 
Gartenanlagen; 59 sonstige Erholungseinrichtungen; 73 Märkte; 790 
Fremdenverkehr; 86 Kur- und Badebetriebe) unter Einbezug der Ein-
nahmen aus der Kurtaxe einen deutlich höheren Zuschussbedarf auf, 
als die sonstigen kreisangehörigen Gemeinden mit 44,99 Euro je Ein-
wohner. Um diesen überschießenden Effekt zu honorieren und zu erhal-
ten, ist es notwendig, die mit dem Kur- beziehungsweise Erholungsort-
status verbundenen Lasten - auch zum Vorteil des Umlands - finanziell 
abzumildern. Zugleich wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 
die Einnahmesituation von Kur- und Erholungsorten infolge fehlender 
Gewerbebetriebe und damit einhergehender mangelnder Steuerzahler 
tendenziell schlechter ist als im Durchschnitt der Kommunen in Thürin-
gen und das System der Schlüsselzuweisungen keinen vollständigen 
Ausgleich gewährt. So betrugen die Steuereinnahmen je Einwohner im 
Durchschnitt der Kur- und Erholungsorte in Thüringen im Jahr 2022 an-
hand der kommunalen Kassenstatistik 66 Euro weniger als der Durch-
schnitt aller Gemeinden in Thüringen. Auch in den weiteren betrachte-
ten Jahren 2018 bis 2021 lagen die Steuereinnahmewerte der Kur- und 
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Erholungsorte in Thüringen stets unter den Werten der Gesamtheit der 
Gemeinden in Thüringen. 

Zu diesem Zweck wird der Betrag des bisherigen Kurlastenausgleichs 
von jährlich 11 auf jährlich 16 Millionen Euro erhöht. Die Erhöhung ori-
entiert sich an den in den Jahren 2020, 2021 und 2023 bereitgestellten 
Mitteln von jeweils fünf Millionen Euro für die Erholungsorte zur Abfede-
rung der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Energiekrise. Die 
Umschichtung von fünf Millionen Euro innerhalb der Finanzausgleichs-
masse I ist angesichts des deutlichen Zuwachses dieser Finanzaus-
gleichsmasse im Jahr 2024 sachgerecht, um sowohl die Bedarfe der 
Erholungsorte als auch die allgemeinen Finanzbedarfe der übrigen Kom-
munen angemessen zu berücksichtigen. Insbesondere da es sich um 
freiwillige Aufgaben handelt, ist es zugleich gerechtfertigt, nur einen Teil 
der Mehraufwendungen der Kur- und Erholungsorte durch den Sonder-
lastenausgleich zu adressieren. Bei der aktuellen Anzahl der Kur- und 
Erholungsorte und dem Ansatz für den Sonderlastenausgleich würden 
die im Vergleich zu den sonstigen kreisangehörigen Gemeinden er-
höhten Zuschussbedarfe der Kur- und Erholungsorte in den einschlä-
gigen Gliederungsnummern zu etwa Zweidrittel finanziert. Proberech-
nungen haben zudem gezeigt, dass die Integration der Erholungsorte 
in den Sonderlastenausgleich nicht zu einer Reduzierung der Mittel für 
die Kurorte führt, sondern diese weiterhin rund elf Millionen Euro aus 
dem Sonderlastenausgleich erhalten und die Erholungsorte in Summe 
rund fünf Millionen Euro.

Zuweisungsberechtigt sind diejenigen Gemeinden, die zum 1. Januar 
des jeweiligen Finanzausgleichsjahres als Kurort zur Führung einer Art-
bezeichnung nach § 2 Nr. 1 bis 7 des Thüringer Kurortegesetzes (Thür-
KOG) oder als Erholungsort zur Führung einer Artbezeichnung nach § 2 
Nr. 8 ThürKOG berechtigt sind. Der Anknüpfungspunkt an die politische 
Gemeinde resultiert daraus, dass diese Träger des Prädikats ist. Das 
Vorhandensein mehrerer prädikatisierter Ortsteile ergibt sich ausschließ-
lich aus Gemeindefusionen und stellt Übergangsfälle bis zur nächsten 
Anerkennung dar. Damit erfolgt mit der Anknüpfung an die politische 
Gemeinde keine Schlechterstellung fusionierender Gemeinden, son-
dern eine Gleichbehandlung, die zum Verlust eines zeitlich beschränk-
ten, nicht intendierten Vorteils führt. 

Die Verteilung richtet sich nach dem in Absatz 2 festgelegten Schlüs-
sel. Danach wird ein einheitlicher Sockelbetrag in Höhe der der Finanz-
ausgleichsmasse I neu hinzugefügten Mittel in Höhe von fünf Millionen 
Euro eingeführt. Mit diesem wird der Aufwand honoriert, der unabhän-
gig von der Anzahl der Besucher und Gäste als Infrastruktur zu schaffen 
und vorzuhalten ist, um die Prädikatisierung zu erhalten und zu behalten. 
Hierunter fällt zum Beispiel die regelmäßig vorgehaltene Tourist-Infor-
mation. Unterschiede bei den Anerkennungsvoraussetzungen zwischen 
Kur- und Erholungsorten sind gering und bestehen im Wesentlichen da-
rin, dass Kurorte über Heilmittel verfügen und Kureinrichtungen vorhal-
ten, in denen das Heilmittel indikationsbezogen eingesetzt wird. Höhere 
Aufwendungen der Kurorte gegenüber den Erholungsorten sind hiermit 
nicht generell verbunden. Solange eine Gemeinde sowohl zur Führung 
einer Artbezeichnung nach § 2 Nr. 1 bis 7 ThürKOG als auch zur Füh-
rung einer Artbezeichnung nach § 2 Nr. 8 ThürKOG berechtigt ist, wird 
sie bei der Berücksichtigung der Verteilung des Sockelbetrages doppelt 
berücksichtigt. Mit dem Sockelbetrag können basierend auf den Per-
sonalkostenansätzen im Bericht der Kommunalen Gemeinschaftsstel-
le für Verwaltungsmanagement 10/2023 "Kosten eines Arbeitsplatzes 
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(2023/2024)" Arbeitsplatzkosten für bis zu zwei Mitarbeiter, zum Beispiel 
aus dem Bereich Gartenbau und dem Bereich Buchhaltung/Verwaltung, 
finanziert werden, um die erforderlichen touristischen beziehungsweise 
kurörtlichen Einrichtungen und Infrastrukturen vorzuhalten.

Zur Berücksichtigung des Aufwandes, der mit der tatsächlichen Auslas-
tung variiert, werden wie bisher im weiteren sowohl die Übernachtungs-
zahlen als auch die Anzahl der Betten in Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen berücksichtigt. Maßgeblich sind die Übernachtungszahlen 
des Vorjahres sowie die Anzahl der Betten in Vorsorge- und Rehabilitati-
onseinrichtungen zum Stand 31. Dezember des dem Finanzausgleichs-
jahr vorvergangenen Jahres. Ab dem Berichtsjahr 2021 geben die Sta-
tistischen Ämter des Bundes und der Länder die Daten im "Verzeichnis 
der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in 
Deutschland" heraus und sieht das Thüringer Landesamt für Statistik 
von der Veröffentlichung eines eigenen Verzeichnisses ab. Da die Da-
ten auch weiterhin auf den Meldungen zur amtlichen Krankenhaussta-
tistik basieren, führt die Aktualisierung des für die Verteilung der Mittel 
heranzuziehenden Verzeichnisses nicht zu einer inhaltlichen Änderung.

Da in Thüringen sowohl Erholungsorte mit einer Rehabilitationseinrich-
tung als auch Kurorte ohne eine größere Rehabilitationseinrichtung an-
erkannt sind, ist eine weitere Differenzierung zwischen Kur- und Erho-
lungsorten nicht angezeigt, da eine solche ohne zusätzliche Erhebung 
des Reisegrundes und der Unterkunftsart und damit verbundenen Auf-
wänden sowohl der Meldepflichtigen als auch der Verwaltung keine sach-
gerechtere Verteilung ermöglichen würde.

Absatz 3 statuiert eine Meldepflicht hinsichtlich der in Absatz 2 genann-
ten Übernachtungszahlen. Die Regelung orientiert sich an den Erhe-
bungsmerkmalen des Beherbergungsstatistikgesetzes. Die Aufnahme 
einer entsprechenden Auskunftspflicht parallel zur statistischen Erhe-
bung für die Beherbergungsstatistik muss erfolgen, weil die nach dem 
Beherbergungsstatistikgesetz vom 22. Mai 2002 (BGBl. I S. 1642) in der 
jeweils geltenden Fassung erhobenen Angaben dem Statistikgeheimnis 
nach § 16 des Bundesstatistikgesetzes in der Fassung vom 20. Oktober 
2016 (BGBl. I S. 2394) in der jeweils geltenden Fassung unterliegen und 
demzufolge nicht für die Berechnung herangezogen werden können.

Durch die Orientierung an den Vorgaben des maßgeblichen Beherber-
gungsstatistikgesetzes soll der Aufwand für die zur Auskunft Verpflich-
teten so gering wie möglich gehalten werden. Die entsprechenden An-
gaben können sodann bei der Gemeinde gesammelt und an das für den 
kommunalen Finanzausgleich zuständige Ministerium zur Berechnung 
der Zuweisung übermittelt werden. Der dadurch entstehende Mehrauf-
wand bei den begünstigten Gemeinden dürfte überschaubar sein und 
wird durch die ergänzende Zuweisung nach § 22 b kompensiert.

Zu Nummer 6

Mit der Novelle des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes zum Jahr 2022 
durch das Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgeset-
zes und weiterer Gesetze sowie zur Aufhebung des Thüringer Geset-
zes für eine kommunale Investitionsoffensive wurden die Investitions-
pauschalen in Höhe von rund 100 Millionen Euro pro Jahr, verteilt als 
Betrag je Einwohner, aus dem Thüringer Gesetz für eine kommunale In-
vestitionsoffensive 2021 bis 2024 vom 11. März 2020 (GVBl. S. 110) in 
der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Fassung in den kommuna-
len Finanzausgleich überführt und durch eine entsprechende Erhöhung 
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des Thüringer Partnerschaftsgrundsatzes von 36,19 vom Hundert auf 
37,17 vom Hundert verstetigt. Die aus dem Thüringer Gesetz für eine 
kommunale Investitionsoffensive herrührende zeitliche Beschränkung 
bis zum Jahr 2024 wurde hierbei gestrichen. Übernommen wurde die 
in Absatz 5 vorgegebene Überprüfung der Investitionspauschale dem 
Grunde und der Höhe nach zum Jahr 2025.

Diese Überprüfung soll nunmehr um ein Jahr verschoben werden und 
damit eine zeitgleiche Überprüfung mit der nach § 37 ThürFAG vorgese-
henen Evaluation ermöglicht werden. Etwaig festgestellter Änderungs-
bedarf kann dann zugleich mit den Erkenntnissen aus der Revision nach 
§ 3 Abs. 5 ThürFAG in die Novelle des Thüringer Finanzausgleichsge-
setzes zum Jahr 2026 berücksichtigt werden.

Zu Nummer 7

Nach erfolgreichem Pilotprojekt wurde mit dem Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Finanzausgleichsgesetzes sowie zur weiteren Unterstützung 
der Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden vom 23. Dezember 
2022 (GVBl. S. 521) die dauerhafte Möglichkeit, Dritte mit der Erbringung 
von näher definierten Beratungsleistungen gegenüber den Gemeinden 
und Landkreisen zu beauftragen, eingeführt. Im Rahmen der Organisa-
tion der Weiterführung der Beratungsleistungen durch einen geeigne-
ten Leistungserbringer wurde Klarstellungsbedarf an der bisher gelten-
den Norm in der Weise festgestellt, dass der Finanzierungsbeitrag der 
Kommunen in Höhe von jährlich maximal 205.000 Euro nur für den Fall 
des Abschlusses eines Beratungsvertrages anfällt und nur in der hälf-
tigen Höhe der sich aus dem Beratungsvertrag ergebenden Vergütung 
(brutto) aus der Finanzausgleichsmasse aufzubringen ist. 

Aus Anlass der Klarstellung wurde die Norm auch sprachlich überarbei-
tet, ohne dass hiermit inhaltliche Änderungen verbunden sind.

Zu Nummer 8

Zu Buchstaben a (Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Neben einer rein redaktionellen Anpassung in der Einleitung erfolgt die 
Anpassung der Mehrbelastungsausgleichspauschalen nach § 23 Abs. 1 
Satz 1 ThürFAG zur Umsetzung der Ergebnisse der kleinen Revision 
nach § 3 Abs. 6 ThürFAG. Zur Ermittlung der neuen Pauschalen wird auf 
die Seiten 40 bis 50 des Revisionsberichts in Anlage 1 Bezug genommen.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)

Mit dem neu eingefügten Satz erfolgt die Anhebung der Einwohnerpau-
schale nach Nummer 4, um das Ergebnis der Überprüfung der Pau-
schalen nach § 3 Abs. 6 ThürFAG für die betroffenen Kommunen noch 
nicht wirken zu lassen. Hintergrund ist, dass die Absenkung der Ein-
wohnerpauschale nicht auf einer Veränderung des Aufgabenbestandes 
des übertragenen Wirkungskreises oder auf Standardänderungen bei 
den übertragenen Aufgaben beruht. Die Absenkung ergibt sich vielmehr 
aus der insbesondere auch die Anmerkungen des Rechnungshofes aus 
der Beratung des "Mehrbelastungsausgleich im Kommunalen Finanz-
ausgleich" vom 25. April 2022 berücksichtigenden angepassten Metho-
dik der Überprüfung der Pauschalen. Dies stellt eine für die betroffenen 
Kommunen unvorhergesehene und durch sie nicht beeinflussbare Ent-
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wicklung dar. Mit der zeitlich beschränkten Anhebung soll ihnen die Mög-
lichkeit gegeben werden, sich bis zur nächsten Revision nach § 3 Abs. 5 
ThürFAG auf die niedrigeren Pauschalen einzustellen.

Zu Buchstabe b (Absatz 1 a)

Die Anpassung der Zuschläge nach § 23 Abs. 1a ThürFAG erfolgt zur 
Umsetzung der Ergebnisse der kleinen Revision nach § 3 Abs. 6 Thür-
FAG. Zur Ermittlung der neuen Zuschläge wird auf die Seiten 40 bis 50 
des Revisionsberichts in Anlage 1 Bezug genommen.

Die Fortschreibungs- und Rundungsregelung wird mit der Aufhebung 
des Satzes 3 an dieser Stelle gestrichen und zusammenfassend in Ab-
satz 4 sowohl für die Pauschalen nach Absatz 1 Satz 1 als auch die Zu-
schläge nach Absatz 1a geregelt. 

Zu Buchstabe c (Absatz 4)

Die Änderung passt die Regelung in Absatz 4 an die Aktualisierung der 
Pauschalen nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 1 a Satz 1 an. Zudem wird 
die Fortschreibung zentral in Absatz 4 sowohl für die Pauschalen nach 
Absatz 1 Satz 1 als auch die Zuschläge nach Absatz 1a geregelt. Das 
Aufteilungsverhältnis der Fortschreibung wurde angepasst, weil im Be-
trachtungszeitraum etwa 80 vom Hundert der um kalkulatorische Aus-
gaben bereinigten Nettoausgaben des Verwaltungshaushalts im über-
tragenen Wirkungskreis Personalausgaben sind, während dies zuvor 
etwa 65 vom Hundert waren. Die Fortschreibung im Mittel der letzten 
fünf verfügbaren Vorjahre, das heißt für die Personalausgaben die Jah-
re 2018 bis 2022 und für den Verbraucherpreisindex die Jahre 2019 bis 
2023, erfolgt bewusst: In den Pauschalen nach Absatz 1 Satz 1 und den 
Zuschlägen nach Absatz 1a für das Jahr 2024 fanden die außerordentli-
chen Anstiege der Personalkosten und der Verbraucherpreise der Jah-
re 2022 und 2023 Eingang, vergleiche Ausführungen auf den Seiten 45 
und 46 des Revisionsberichts in Anlage 1. Zusätzlich fand die bereits 
bekannte deutliche Tariferhöhung für das Jahr 2024 Berücksichtigung. 
Insofern ist es sachgerecht, diesen hohen Basiswert des Jahres 2024 
mit Durchschnittswerten fortzuschreiben, zumal in diesen auch die teil-
weise hohen Einzelwerte der Vorjahre einfließen. 

Im Übrigen dient die zusammenfassende Regelung der Fortschrei-
bung der Pauschalen nach Absatz 1 Satz 1 und der Zuschläge nach 
Absatz 1 a lediglich der besseren Systematik und stellt keine inhaltli-
che Änderung dar.

Zu Nummer 9

Zu Buchstabe a (Absatz 2)

Die Änderung der Antragsfrist in der Neufassung des Satzes 7 dient 
der Umsetzung des Förderprogramms, weil die Bewilligungsbehörde 
die bislang bestehende Antragsfrist als hinderlich einstuft. Die Fristver-
längerung entspricht dem Willen sowohl der Bewilligungsbehörde als 
auch der Antragsteller.

Des Weiteren entfällt in der Neufassung der bisherige Halbsatz 2, weil 
dieser einen abgeschlossenen Sachverhalt des Jahres 2019 betraf und 
keinen Regelungsgehalt mehr aufweist.
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Zu Buchstabe b (Absatz 2 a) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur in Satz 2. Laut Gesetzes-
begründung zum Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichs-
gesetzes sowie zur weiteren Unterstützung der Landkreise, kreisfreien 
Städte und Gemeinden in der Drucksache 7/6082, Begründung zu Num-
mer 22, sollen die Zuwendungen nach § 24 Abs. 2 a ThürFAG zusam-
men mit den Schlüsselzuweisungen ausgezahlt werden. Die Auszah-
lungstermine für die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben wurden 
mit der gleichen Gesetzesnovelle aufgrund der Aufhebung eines Absat-
zes in § 12 von dessen Absatz 3 in dessen Absatz 2 verschoben. Diese 
Änderung blieb unberücksichtigt und wird jetzt korrigiert.

Zu Nummer 10

Die Bestimmung, die die Korrektur von Finanzzuweisungen nach dem 
Vierten Abschnitt des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes regelt, wird 
an die vergleichbare Bestimmung in Absatz 3 angepasst, die die Kor-
rekturen von Finanzzuweisungen nach dem Dritten Abschnitt des Ge-
setzes regelt. Die Anpassung ist insbesondere mit Blick auf die Umstel-
lung der Kommunalen Investitionspauschale nach § 22 e ThürFAG durch 
das Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes so-
wie zur weiteren Unterstützung der Landkreise, kreisfreien Städte und 
Gemeinden erforderlich, weil diese Pauschale nicht mehr als Betrag je 
Einwohner ausgereicht wird. 

Zu Nummer 11

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht aufgrund der Änderung 
durch Nummer 5

Zu Artikel 2

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Änderungsgesetzes.

Anlagen* 

Endnote:
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mer elektronisch im Abgeordneteninformationssystem und in der Parlamentsdokumentation unter der Internetad-
resse www.parldok.thueringen.de zur Verfügung. Die Fraktionen, die Parlamentarische Gruppe, die fraktionslosen 
Abgeordneten und die Landtagsbibliothek erhalten je ein Exemplar der Anlagen in der Papierfassung.
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